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I. ALLGEMEINER TEIL 
 
1. Anwendungsbereich 
Es gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingun-
gen für alle - auch zukünftigen -Lieferungen und Leis-
tungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes verein-
bart worden ist. Geschäftsbedingungen des Kunden 
gelten nur, soweit wir ihnen schriftlich zustimmen. 
 
2. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
2.1 Es gilt deutsches Recht. Das UN-Übereinkommen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG) ist ausgeschlossen. 
2.2 Für alle Streitigkeiten aus den zugrundeliegen-
den Verträgen ist Gerichtsstand unser Geschäftssitz. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, am Geschäftssitz 
des Kunden zu klagen. 
 

II. TEIL: LIEFERUNGEN 
 
1. Angebote 
1.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kom-
men erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
oder Lieferung zustande. 
1.2 Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche 
Nebenabreden oder Zusagen zu treffen, die über den 
Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen oder 
diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen 
zu unserem Nachteil abändern. 
1.3 Die zum Angebot gehörenden Technischen Daten, 
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßanga-
ben sind unverbindlich, es sei denn sie sind (i) aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet oder (ii) wesent-
lich. 
1.4 Wir behalten uns Änderungen der Konstruktion, die 
aus technischer Sicht sinnvoll sind, vor. 
1.5 Der Kunde hat die Verwendbarkeit unserer Ware in 
eigener Verantwortung zu prüfen. 
 
2. Gefahrübergang, Versand und Lieferfrist 
2.1 Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Liefe-
rung gemäß EXW in der Auftragsbestätigung benann-
ter Ort (Incoterms® 2010). Die Gefahr geht auch dann 
gemäß EXW in der Auftragsbestätigung benannter Ort 
(Incoterms® 2010) auf den Kunden über, wenn wir 
ausnahmsweise noch andere Leistungen, wie z.B. die 
Versandkosten oder den Versand (auch durch eigene 
Transportpersonen) und Aufstellung übernommen 
haben. 

2.2 Soweit vereinbart ist, dass wir den Versand über-
nehmen, wählen wir für den Versand die nach unserem 
Ermessen sicherste und kostengünstigste Lösung. 
2.3 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auf-
tragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Einzel-
heiten der Auftragsausführung sowie Erhalt der vom 
Kunden zu erbringenden Unterlagen und Genehmigun-
gen sowie einer vereinbarten Anzahlung. 
2.4 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, 
die wir nicht zu vertreten haben,  
• geht die Gefahr mit dem Tag des vereinbarten Lie-

fertermins, spätestens aber mit der Bereitstellung 
zum Versand auf den Kunden über, 

• bleibt der Kunde gleichwohl zur Abnahme und Be-
zahlung der Ware verpflichtet, 

• sind wir berechtigt, die Rechnung zu stellen, 
• lagern wir die Ware auf Kosten und Gefahr des Kun-

den; bei Lagerung in unserem jeweiligen Werk be-
rechnen wir monatlich mindestens 0,5% des Rech-
nungsbetrages der gelagerten Lieferung, 

• haben wir das Recht, nach Setzung einer angemes-
senen Nachfrist und deren fruchtlosem Ablauf vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen, 

• hat der Kunde insbesondere die Kosten und Gefah-
ren zu tragen, die sich aus nicht rechtzeitigen, ihm 
obliegenden Anweisungen und Erledigungen not-
wendiger Formalitäten ergeben. 

2.5 Änderungswünsche des Kunden verlängern die 
Lieferfrist angemessen bis wir ihre Machbarkeit geprüft 
haben und um den Zeitraum, der für die Umsetzung der 
neuen Vorgaben in die Produktion notwendig ist. 
2.6 Bei Lieferverzug ist unsere Haftung in dem Fall, 
dass wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen einfach fahrlässig gehandelt haben, auf 
0,5% pro vollendeter Woche des Verzuges, insgesamt 
jedoch auf max. 5% des Netto-Rechnungsbetrages des 
vom Verzug betroffenen Teils der Lieferung begrenzt. 
Der Schadensersatzanspruch statt der Leistung gemäß 
Ziffer 10 bleibt unberührt. 
 
3. Höhere Gewalt 
3.1 Unvorhergesehene, unvermeidbare und nicht von 
uns zu vertretende Ereignisse (z. B. insbesondere höhe-
re Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen, 
Schwierigkeiten in der Material- und Energiebeschaf-
fung, Transportverzögerungen, Maßnahmen von Be-
hörden und Hindernisse aufgrund von nationalen oder 
internationalen Vorschriften sowie Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung von Genehmigungen, insbesondere 
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Import- und Exportlizenzen) verlängern die Lieferfrist 
um die Dauer der Störung und ihrer Auswirkungen. 
Dies gilt auch, wenn die Hindernisse bei unseren Vorlie-
feranten oder während eines bestehenden Verzuges 
eintreten. 
3.2 Ist die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer, sind wir zum Rücktritt berechtigt. Soweit dem 
Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lie-
ferung nicht zuzumuten ist, kann er durch schriftliche 
Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 
 
4. Vorbehalt und Einholung von Genehmigungen 
4.1 Sind wir für das Einholen von Genehmigungen, 
insbesondere für die Ausfuhr/Verbringung/Einfuhr 
unserer Ware verantwortlich, stehen unsere Lieferun-
gen (Vertragserfüllung) unter dem Vorbehalt, dass 
einer Genehmigung keine Hindernisse aufgrund von 
nationalen oder internationalen Vorschriften, insbe-
sondere Exportkontrollbestimmungen sowie Embargos 
oder sonstige Sanktionen entgegenstehen. Der Kunde 
verpflichtet sich, uns in diesem Fall alle Informationen 
und Unterlagen beizubringen, die für die Aus-
fuhr/Verbringung/Einfuhr benötigt werden. 
4.2 Wird eine von uns beantragte, erforderliche Ge-
nehmigung nicht erteilt, gilt der Vertrag bezüglich der 
hiervon betroffenen Lieferung als nicht geschlossen. 
 
5. Teillieferungen 
Wir sind zu Teillieferungen im für den Kunden zumut-
baren Umfang berechtigt. 
 
6. Preise und Zahlungen 
6.1 Die Preise verstehen sich - soweit nicht anders ver-
einbart - EXW in der Auftragsbestätigung benannter 
Ort (Incoterms® 2010), netto in Euro ausschließlich der 
jeweils geltenden Umsatzsteuer. 
6.2 Zahlungen sind innerhalb 30 Tagen ab Rechnungs-
datum ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leis-
ten. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als geleistet, 
wie wir bei einer Bank frei darüber verfügen können. 
Schecks und Wechsel nehmen wir nur zahlungshalber 
an; Diskont und Spesen gehen zu Lasten des Kunden. 
Sie sind sofort fällig. 
6.3 Bei verspäteter Zahlung berechnen wir ohne Mah-
nung Fälligkeitszinsen in Höhe von 9%-Punkten über 
dem Basiszinssatz, mindestens aber 10%. 
6.4 Entstehen begründete Zweifel an der Zahlungsfä-
higkeit des Kunden, wie beispielsweise durch schlep-
pende Zahlungsweise, Zahlungsverzug, Wechsel- oder 
Scheckprotest, so können wir Sicherheitsleistungen 
oder Barzahlung Zug-um-Zug gegen Leistung verlan-
gen. Kommt der Kunde diesem Verlangen nicht inner-
halb einer angemessenen Frist nach, können wir vom 
noch nicht erfüllten Teil des Liefervertrages zurücktre-
ten. Die Frist ist entbehrlich, wenn der Kunde zur Si-
cherheitsleistung erkennbar nicht imstande ist, bei-
spielsweise wenn die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Kunden beantragt wurde. 

6.5 Der Kunde kann nur aufrechnen oder ein Zurückbe-
haltungsrecht geltend machen, soweit seine Gegenfor-
derungen unbestritten, entscheidungsreif oder rechts-
kräftig festgestellt sind. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten 
Waren bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden vor. Besteht ein 
Kontokorrentverhältnis, erstreckt sich der Eigentums-
vorbehalt auf den anerkannten Saldo. 
7.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch 
den Kunden erfolgt für uns als Hersteller, ohne uns zu 
verpflichten. Bei Vermischung und Verbindung mit 
anderen Waren erwerben wir Miteigentum an der neu-
en Ware im Verhältnis des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware zu dem der anderen Materialien. 
7.3 Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr veräußern und sie weder ver-
pfänden noch sicherungsübereignen. Der Kunde hat 
uns etwaige Zugriffe Dritter unverzüglich mitzuteilen. 
Kosten, die durch die Abwehr eines Zugriffs entstehen, 
übernimmt der Kunde, sofern sie nicht beim Dritten 
beigetrieben werden können. 
7.4 Der Kunde hat die Vorbehaltsware auf eigene Kos-
ten gegen Verlust und Beschädigung ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Die Bestätigung der Versiche-
rung sowie der Nachweis der Bezahlung der Prämien 
sind uns auf Verlangen vorzulegen. Ansprüche aus den 
Versicherungsverträgen tritt der Kunde bereits jetzt an 
uns ab. 
7.5 Der Kunde tritt seine Forderungen aus der Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware in vollem Umfang 
bereits jetzt zur Sicherung an uns ab. 
7.6 Der Kunde ist berechtigt, die an uns abgetretenen 
Forderungen selbst einzuziehen. Die Berechtigung zur 
Verwendung und Veräußerung der Vorbehaltsware 
sowie die Berechtigung zur Einziehung der Forderun-
gen erlöschen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug ge-
rät, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens gestellt wurde oder er seine Zahlungen einge-
stellt hat. In diesen Fällen darf der Kunde die Ware 
auch nicht mehr weiterverarbeiten. 
7.7 In den in Ziffer 7.6 genannten Fällen hat uns der 
Kunde die Rücknahme der Vorbehaltsware zu ermögli-
chen, uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt zu geben, die Forderungsabtretun-
gen seinen Abnehmern mitzuteilen und uns alle zum 
Einzug der Forderungen erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben. Wir sind berechtigt, die Abtre-
tung gegenüber seinen Kunden offenzulegen. In der 
Rücknahme von Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag. Erklären wir den Rücktritt, sind wir zur 
freihändigen Verwertung berechtigt. 
7.8 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forde-
rungen um mehr als 10%, geben wir auf Verlangen des 
Kunden insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl frei. 
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8. Rechte an Unterlagen und Geheimhaltung 
Der Kunde verpflichtet sich, alle vertraulichen Informa-
tionen (insbesondere Einzelheiten unserer Angebote, 
wie technische Lösungen, Preise und Konditionen usw., 
sowie Muster, Zeichnungen, und sonstige Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse, die er bewusst oder zufällig von 
uns erhalten hat), geheim zu halten, sie Dritten nicht 
zugänglich zu machen, und sie auch nicht für eigene 
oder fremde Zwecke zu verwenden.  
Wir behalten sämtliche Eigentums- und Urheberrechte 
an diesen vertraulichen Informationen. 
 
9. Haftung für Mängel 
9.1 Offene Sachmängel der gelieferten Ware sind uns 
unverzüglich nach Erhalt der Ware, verborgene Sach-
mängel unverzüglich nach Entdecken schriftlich anzu-
zeigen. 
9.2 Sendet der Kunde reklamierte Ware, die bereits mit 
einem Medium in Kontakt war, an uns zur Überprüfung 
der Reklamation zurück, gilt zur Sicherheit unserer 
Mitarbeiter folgendes: 
Der Kunde hat die Dekontaminationserklärung (anfor-
dern bei support.ehbs@endress.com) vollständig ausge-
füllt und unterschrieben an uns zu übersenden.. Die 
Dekontaminationserklärung ist außen an der Versand-
verpackung anzubringen. Die Waren werden in unse-
rem Kalibrier- und Service-Center ausschließlich dann 
überprüft und bearbeitet, wenn die Dekontaminations-
erklärung vorliegt. 
9.3 Bei einer berechtigten Reklamation gilt: 
a) Wir werden nach unserer Wahl die Ware nachbes-

sern oder Ersatz liefern. Sollte die Nachbesserung 
fehlschlagen, kann der Kunde eine Preisminderung 
verlangen oder - bei erheblichen Mängeln - vom 
Vertrag zurücktreten. Bei Fehlschlagen der Nacher-
füllung steht dem Kunden zudem das Recht zu, nach 
Maßgabe der Ziffer 10 Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen. 

b) Kosten der Nacherfüllung, die dadurch entstehen, 
dass die gekaufte Ware nach der Lieferung an einen 
anderen Ort als die gewerbliche Niederlassung des 
Kunden verbracht wurde, werden nicht übernom-
men. 

c) Ein Anspruch auf Erstattung von Aus- und Einbau-
kosten besteht nicht, wenn wir den Mangel nicht zu 
vertreten haben. 

9.4 Beginnt die Verjährungsfrist aufgrund eines Man-
gels erneut, gilt ebenfalls die in Ziffer 10.3 festgelegte 
Verjährungsfrist von 12 Monaten. Der Neubeginn der 
Verjährungsfrist gilt ausschließlich für das von dem 
Mangel betroffene Teil (z.B. elektronische Teile etc.). 
9.5 Bei einer unberechtigten Reklamation behalten wir 
uns vor, die durch die Reklamation entstandenen (auch 
internen) Kosten in Rechnung zu stellen. 
 
10. Allgemeine Haftung 
10.1 Wir haften bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 

nach dem Produkthaftungsgesetz nach Maßgabe des 
Gesetzes. Im Falle einer übernommenen Garantie haf-
ten wir nach Maßgabe etwaiger Garantiebestimmun-
gen.  
10.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf 
und deren Verletzung das Erreichen des Vertrags-
zwecks gefährdet, aber – soweit in Ziffer 2.6 für Ver-
zugsschäden nicht abweichend geregelt – beschränkt 
auf den Ersatz des vorhersehbaren und vertragstypi-
schen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haf-
tung ausgeschlossen. 
10.3 Ansprüche des Kunden wegen Mängeln verjähren 
12 Monate ab Gefahrübergang, sonstige Ansprüche 
ebenfalls 12 Monate ab dem gesetzlichen Verjährungs-
beginn. 
Abweichend von Satz 1 dieser Ziffer 10.3 gelten im 
Falle unserer Haftung wegen Übernahme einer Garan-
tie die Garantiebestimmungen und bei arglistigem Ver-
schweigen eines Mangels sowie bei Schadensersatzan-
sprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit und wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung von Pflichten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften. 
 
11. Erfüllungsort 
Erfüllungsort für alle Lieferungen ist unser in der Auf-
tragsbestätigung benannter Ort, für die Zahlung unser 
Geschäftssitz. 
 

III. TEIL: LEISTUNGEN 
 
Bei allen Leistungen, die wir für einen Kunden erbrin-
gen, insbesondere Beratung, Helpdesk Service, Engine-
ering, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Wartung, Repa-
ratur, Kalibrierung, Installation, Anpassungen oder 
Bedienung der von uns erworbenen oder von uns zu 
erwerbenden Komponenten (nachfolgend „Leistungen“ 
genannt) gelten die nachfolgenden Bedingungen: 
 
1. Angebot und Leistungsumfang 
1.1 Wir legen den Umfang unserer Leistungen in unse-
rem Angebot fest. 
1.2 Der Quellcode (Sourcecode) ist nur dann Bestandteil 
des Leistungsumfangs, wenn dies ausdrücklich schrift-
lich vereinbart ist. 
1.3 Im Übrigen gilt Teil II, Ziffer 1 entsprechend. 

 
2. Durchführung der Leistungen 
2.1 Wir sind berechtigt, die Leistungen durch Dritte 
(sachverständige Personen, Subunternehmer) zu er-
bringen. 
2.2 Der Kunde hat keinen Anspruch auf die Leistungs-
erbringung durch einen bestimmten Mitarbeiter, es sei 
denn, dies wurde schriftlich vereinbart. Die Benennung 

mailto:service.ehbs@endress.com
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eines Mitarbeiters im Angebotstext und der Auftrags-
bestätigung erfüllt diese Voraussetzungen nicht. 
2.3 Der Kunde hat gegenüber den von uns eingesetzten 
Mitarbeitern oder Dritten kein Weisungsrecht. 
 
3. Frist zur Leistungserbringung, Ort der Leistungs-
erbringung und Arbeitszeit 
3.1 Die Ziffern 2.3, 2.5 und 2.6 des Teils II gelten ent-
sprechend für die Erbringung von Leistungen. 
3.2 Die Frist zur Erbringung der Leistungen verlängert 
sich angemessen, sofern und solange der Kunde seinen 
Mitwirkungspflichten nicht ordnungsgemäß nach-
kommt. 
3.3 Verzögert sich die Erbringung der Leistungen infol-
ge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben,  
• bleibt der Kunde gleichwohl zur Annahme und Be-

zahlung der Leistungen verpflichtet, 
• sind wir berechtigt, die Rechnung zu stellen, 
• haben wir das Recht, nach Setzung einer angemes-

senen Nachfrist und deren fruchtlosem Ablauf vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen. 

3.4 Wenn auf Wunsch des Kunden ein vereinbarter 
Termin für die Durchführung der Leistungen verscho-
ben werden muss, sind wir berechtigt, die uns im Hin-
blick auf den vereinbarten Termin bereits entstandenen 
oder veranlassten (auch internen) Kosten (z. B. Reise-
kosten von uns oder von Dritten) in Rechnung zu stel-
len. 
3.5 Wir bestimmen den Arbeitsort und die Arbeitszeit 
eigenverantwortlich. Dabei nehmen wir auf die recht-
zeitig und schriftlich mitgeteilten berechtigten Belange 
des Kunden Rücksicht. 
 
4. Mitwirkungspflichten des Kunden 
4.1 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass alle für 
die Ausführung der Leistungen notwendigen Voraus-
setzungen geschaffen, uns alle erforderlichen Unterla-
gen rechtzeitig vorgelegt und alle Informationen erteilt 
werden, und wir von allen für unsere Leistungen rele-
vanten Vorgängen und Umständen in Kenntnis gesetzt 
werden. Dies gilt auch für alle relevanten Unterlagen, 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Durchführung unserer Leistungen bekannt 
werden.  
4.2 Der Kunde ist verpflichtet, den Mitarbeitern die 
geleisteten Arbeitsstunden an jedem Ende eines Ar-
beitstages schriftlich zu bestätigen. 
4.3 Soweit die Leistungen in den Betriebsräumen des 
Kunden durchgeführt werden, stellt der Kunde uns 
kostenfrei ausreichend Arbeitsplatz zur Verfügung und 
gewährt uns Zugang zu den erforderlichen (EDV-) Sys-
temen. 
4.4 Der Kunde ist für die Beschaffung von etwaigen 
Genehmigungen - insbesondere behördlicher Natur -, 
die für die Erbringung der Leistungen Voraussetzung 
sind, ausschließlich verantwortlich. 
4.5 Kommt der Kunde den in dieser Ziffer 4 genannten 
oder weiteren Mitwirkungspflichten nicht ordnungs-

gemäß nach und entstehen dadurch Verzögerungen 
und/oder Mehraufwand, können wir die Vergütung 
sowie die vereinbarten Fristen angemessen anpassen. 
 
5. Vergütung 
Es gilt die vereinbarte Vergütung. Erbringen wir Leis-
tungen, ohne vorab eine Vergütung vereinbart zu ha-
ben, gilt die übliche Vergütung zuzüglich der jeweils 
gültigen Umsatzsteuer sowie zuzüglich sämtlicher Ne-
benkosten, wie z. B. Reisekosten, Reisezeiten, Spesen, 
Auslösungen usw.. 
 
6. Haftung 
6.1 Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist, übernehmen wir bei der Erbrin-
gung von Leistungen nicht die Verantwortung, einen 
bestimmten Erfolg zu erreichen. 
Wir verpflichten uns jedoch, die Leistungen mit bran-
chenüblicher Sorgfalt unter Beachtung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu erbringen. 
6.2 Sofern wir ausnahmsweise bei der Erbringung von 
Leistungen die Verantwortung übernehmen, einen 
bestimmten Erfolg zu erreichen, gilt folgendes:  
• Ziffer 10 des Teils II. gilt entsprechend, 
• Es ist eine Abnahme gemäß § 640 BGB durchzufüh-

ren. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der 
Kunde verpflichtet, die Abnahme unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach unserer 
Mitteilung der Fertigstellung abzunehmen. Erteilt 
der Kunde keine Abnahme und nutzt er trotzdem 
die Leistungen oder Gegenstände, an denen wir die 
Leistungen durchgeführt haben, gilt die Abnahme 
als erteilt, es sei denn der Kunde hat nicht nur un-
wesentliche Mängel reklamiert. 

 
7. Rechte an den Leistungen und Ergebnissen 
Der Kunde erwirbt an den Ergebnissen, die wir im 
Rahmen unserer Leistungen erzielen und ihm überge-
ben, mit der vollständigen Zahlung der vereinbarten 
Vergütung ein nicht ausschließliches, nicht übertragba-
res, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht 
im Rahmen des vertraglich vereinbarten Einsatzzwe-
ckes. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte bei uns. 
 
8. Ergänzende Regelungen 
Im Übrigen gelten für die Leistungen die Regelungen in 
den Ziffern 3, 6, 8, 10 und 11 aus Teil II zu den Liefe-
rungen entsprechend. 


